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(54)  Doppelkammer-Aufgussbeutel,  insbesondere  für  Tee,  und  Verfahren  zu  seiner  Herstellung 

(57)  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen,  Fül- 
len  und  Verschließen  von  Doppelkammer-  Aufgußbeu- 
teln  (1)  für  eine  durch  eine  Aufgußflüssigkeit 
auszulaugende  Substanz,  insbesondere  Tee,  mit  zwei, 
Seite  an  Seite  aneinanderliegenden,  jeweils  ein  Sub- 
stanzquantum  enthaltenden  Kammern  (2,  3),  die  am 
Boden  (4)  über  eine  Querfaltung  (5)  miteinander  ver- 
bunden  sind  und  deren  Kopfenden  (6)  durch  eine  Ver- 
bindung  aneinandergeheftet  sind,  wobei  eine 
gleichförmig  vorwärtsbewegte  Bahn  auf  heißsiegelfähi- 
gem  Material,  insbesondere  Filterpapiermaterial,  mit 
einer  Reihe  gleicher  Substanzquanten  in  gleichmäßi- 
gen  Abständen  versehen  wird,  wobei  auf  der  ebenen, 
entsprechend  verbreiterten  Bahn  nebeneinander  meh- 
rere  Reihen  von  Substanzquanten  symmetrisch  zuein- 
ander  abgelegt  werden,  über  die  eine  zweite  obere 
Bahn  aus  heißsiegelfähigem  Material,  insbesondere 
Filterpapiermaterial,  gleicher  Breite  geführt  wird,  daß 
die  untere  und  obere  Bahn  zusammengebracht  werden 
und  mittels  in  Längsrichtung  verlaufender  Heißsiege- 
lungen  jeweils  an  den  Bahnrändern  und  mittig  zwischen 
den  Reihen  der  Substanzquanten  zu  noch  zusammen- 
hängenden  Einzelschläuchen  geformt  werden,  die  in 
regelmäßigen,  jeweils  zwei  Substanzquanten  der  Rei- 
hen  erfassenden  Abständen  -  entsprechend  den  Län- 
genabmessungen  der  herzustellenden  Doppelkammer- 
Aufgußbeutel  -  in  Querrichtung  Heißsiegelungen  unter- 
zogen  werden,  daß  sodann  die  Längssiegelnähte  und 
Quersiegelnähte  jeweils  an  den  Mittellinien  geschnitten 
werden  und  derart  Schlauchteile  gebildet  werden,  die 
jeweils  zwei,  ein  Substanzquantum  enthaltende  Kam- 
mern  (2,  3)  aufweisen,  daß  in  einem  weiteren  Verfah- 
rensschritt,  vorzugsweise  gleichzeitig  und  parallel 
zueinander,  die  nebeneinander  liegenden  Schlauchteile 

unter  Ausbildung  eines  Bodenfalzes  (5)  quergefaltet 
werden  und  die  beiden  Kammern  (2,  3)  jedes  Schlauch- 
stücks  Seite  an  Seite  gelegt  werden  derart,  daß  die 
Kopfenden  (6)  der  Kammern  (2,  3)  einander  benachbart 
sind,  und  daß  eine  Kopfsiegelung  (15)  auf  allen  Bahnen 
synchron  gemeinsam  oder  abgezweigt  differierend  vor- 
genommen  wird. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  kontinuier- 
lichen  Herstellen,  Füllen  und  Verschließen  von  Doppel- 
kammer-Aufgußbeuteln  für  eine  durch  eine  5 
Aufgußflüssigkeit  auszulaugende  Substanz,  insbeson- 
dere  Tee,  mit  zwei,  Seite  an  Seite  aneinanderliegenden, 
jeweils  ein  Substanzquantum  enthaltenden  Kammern, 
die  am  Boden  über  eine  Querfaltung  miteinander  ver- 
bunden  sind  und  deren  Kopfenden  durch  eine  Verbin-  10 
dung  aneinandergeheftet  sind,  wobei  eine  gleichförmig 
vorwärts  bewegte  ebene  Bahn  aus  heißsiegelfähigem 
Material,  insbesondere  Filterpapiermaterial,  mit  einer 
Reihe  gleicher  Substanzquanten  in  gleichmäßigen 
Abständen  versehen  wird.  Die  Erfindung  betrifft  ferner  is 
den  durch  ein  solches  Verfahren  hergestellten  Doppel- 
kammer-Aufgußbeutel. 

Aufgußbeutel  für  Tee  sind  verschiedenen  Ausfüh- 
rungsformen  gebräuchlich.  Insbesondere  hat  sich  die 
Verwendung  von  Doppelkammer-Aufgußbeuteln  durch-  20 
gesetzt,  die  zwei  benachbart  zueinander  angeordnete, 
Seite  an  Seite  liegende  Kammern  aufweisen,  die 
jeweils  ein  Quantum  von  getrockneten  und  zerkleiner- 
ten  Teeblättern  enthalten.  Die  beiden  Kammern  sind  am 
Boden  durch  eine  Querfaltung,  auch  Bodenfalz  25 
genannt,  miteinander  verbunden  und  an  ihrem  Kopf- 
ende  gemeinsam  durch  eine  Verbindung  verschlossen, 
an  der  ein  Faden  mit  einem  Etikett  befestigt  ist.  Hierzu 
wird  in  der  Regel  ein  in  zwei  Arbeitsgängen  hergestell- 
ter  Kopfverschlußfalz  gebildet,  indem  in  einem  ersten  30 
Arbeitsgang  die  Ecken  des  Aufgußbeutels  eingefaltet 
werden  und  in  einem  zweiten  Arbeitsgang  der  an  der 
Spitze  stehenbleibende  trapezförmige  Teil  umgelegt 
wird,  woraufhin  die  eingefalteten  Teile  durch  eine  Ver- 
schlußklemme  unter  gleichzeitiger  Befestigung  eines  35 
Fadenendes  aneinander  geheftet  werden.  Der  so  auf- 
gebaute  Doppelkammer-Auf  gußbeutel  besteht  aus 
einem  leicht  durchlässigen  Material,  welches  es  der 
Aufgußflüssigkeit  ermöglicht,  die  auszulaugende  Sub- 
stanz,  insbesondere  den  Tee,  aufzuschließen  und  die  40 
darin  enthaltenen  Stoffe  zu  lösen.  Insbesondere  wird 
hierzu  Filterpapiermaterial  verwendet. 

Ein  derartiger  Doppelkammer-Aufgußbeutel  ist  aus 
der  deutschen  Patentschrift  der  Anmelderin  1  001  944 
bekannt.  Zu  seiner  Herstellung  wird  eine  gleichförmig  45 
vorwärtsbewegte  Filterpapierbahn  an  ihren  Rändern 
aufgewölbt,  werden  gleiche  Quanten  der  auszulaugen- 
den  Substanz  in  gleichmäßigen  Abständen  auf  die 
Stoffbahn  aufgebracht  und  wird  durch  Falten  der  Längs- 
ränder  der  Stoffbahn  ein  fortlaufender  Schlauch  gebil-  so 
det.  Anschließend  wird  ein  zwei  Substanzquanten 
enthaltendes  Stück  des  Schlauches  abgeschnitten  und 
dieses  Stück  quergefaltet,  so  daß  durch  die  Querfaltung 
zwei,  je  ein  Substanzquantum  enthaltende  Kammern 
entstehen,  die  Seite  an  Seite  gelegt  werden.  Die  bis  55 
dahin  noch  offenen  Enden  des  Schlauchstücks  bzw.  der 
beiden  Kammern  werden  zusammengelegt  und 
gemeinsam  -  wie  oben  beschrieben  -  mittels  der  Ver- 
schlußklemme  aus  Metall  verbunden.  Nachteilig  ist 

dabei,  daß  durch  das  Falten  der  Längsränder  der  Stoff- 
bahn  zu  einem  fortlaufenden  Schlauch  sowie  die  Ausbil- 
dung  der  Kopfverbindung  eine  einfache,  mehrbahnige 
Verfahrensweise  mit  hoher  Taktzahl  in  praktikabler 
Weise  nicht  durchführbar  ist,  da  viele  Arbeitsgänge  in 
maschinell  schwieriger  Technik  erforderlich  wären. 

Auch  mit  der  in  der  DE  38  07  795  C2  beschriebe- 
nen  automatischen  Vorrichtung  für  die  kontinuierliche 
Herstellung  von  Filterbeutel  für  Aufgußprodukte  wird  mit 
einem  kontinuierlich  vorgeschobenen  Filtermaterial- 
band  gearbeitet,  welches  nach  der  Aufbringung  einer 
Reihe  von  Substanzquanten  in  eine  Schlauchform 
gefaltet  wird,  wobei  eine  Längsnaht  ausgebildet  wird. 
Anschließend  werden  aufeinanderfolgend  durch  quer- 
verlaufende  Heißsiegelungen  Kammern  gebildet,  die 
jeweils  ein  Substanzquantum  enthalten,  wobei  sodann 
aus  Schlauchstücken  mit  jeweils  zwei  Kammern  Dop- 
pelkammer-Aufgußbeutel  gefaltet  werden,  deren  Kam- 
mern  über  den  Bodenbereich  nicht  miteinander  in 
Verbindung  stehen.  Auch  mit  dieser  Vorrichtung  ist  eine 
mehrbahnige  Herstellungsweise  nicht  möglich. 

Schließlich  ist  aus  der  DE  691  00  244  T2  ein  Dop- 
pelkammer-Aufgußbeutel  bekannt,  dessen  beiden 
Kammern  -  anders  als  bei  der  oben  beschriebenen  Aus- 
führungsform  gemäß  DE  1  001  944,  jedoch  entspre- 
chend  der  der  DE  38  07  792  -  am  Bodenfalz 
gegeneinander  abgeschlossen  sind.  Hierzu  werden  ein 
Paar  rohrförmige  Bahnen,  die  jeweils  entlang  ihrer 
Länge  in  eine  Serie  einzelner  Kammern  geteilt  sind,  in 
überlappender  Beziehung  angeordnet,  wobei  ihre  Kam- 
mern  zueinander  ausgerichtet  sind  und  die  Bahnen  an 
den  Teilungen  zwischen  den  Kammern  verbunden  wer- 
den.  Der  Doppelkammer-  Aufgußbeutel  weist  daher 
Randsiegelungen  an  seinen  Längsseiten  sowie  Profi- 
lendsiegelungen  am  Boden  und  am  Kopfende  auf, 
wobei  die  Kopfsiegelung  ein  konvexes  Profil  hat,  wäh- 
rend  die  bodenseitige  Siegelung  mit  einem  konkaven 
Profil  ausgeführt  wird,  um  seitliche  Verlängerungen  zu 
bilden,  die  durch  entsprechende  Faltung  einen  W-förmi- 
gen  Bodenfalz  bilden.  Bei  dem  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  solchen  Doppelkammer-Auf  gußbeutels 
werden  zwei  Paare  von  einlagigen  Bahnen,  insgesamt 
also  vier  Bahnen,  aus  heißsiegelbaren  Filterpapierma- 
terial  übereinandergeführt,  um  mittels  in  Längsrichtung 
verlaufende  Heißsiegelungen  an  den  Rändern  (Rand- 
siegelungen)  die  beiden  rohrförmigen  Bahnen  zu  bil- 
den.  Vorher  werden  Teeportionen  in  beabstandeten 
Intervallen  auf  die  untere  Bahn  jedes  Paares  abgesetzt. 
Mit  querverlaufenden  Heißsiegelungen  zwischen  den 
Teeportionen  werden  nach  dem  Siegeln  der  Längsrän- 
der  die  Kammern  gebildet  und  verschlossen.  Anschlie- 
ßend  werden  die  beiden  rohrförmigen  Bahnen  mit  den 
Kammern  ausgerichtet  an  den  bestehenden  Quersie- 
gelungen  geschnitten,  um  Paare  von  Kammern  abzu- 
trennen  und  werden  die  Kammern  an  den  unteren 
Verlängerungen  miteinander  verschweißt,  während  ihre 
oberen  Enden  noch  unverbunden  gelassen  werden. 

Abschließend  werden  die  beiden,  den  Aufgußbeu- 
tel  bildenden  Kammern  um  180°  umeinanderherum 
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geführt,  so  da  die  oberen  Enden  jedes  Paares  von 
Kammern  zusammengebracht  werden  und  aneinander- 
gesiegelt  werden  können.  Nachteilig  ist  hierbei,  daß 
keine  Auslaugung  des  Tees  über  den  Bodenbereich  der 
Kammern  stattfinden  kann,  da  diese  durch  eine  Heiß- 
siegelung  völlig  voneinander  getrennt  sind.  Die  zum 
Auslaugen,  d.h.  dem  Durchtritt  von  Flüssigkeit  zur  Ver- 
fügung  stehenden  durchlässigen  Beutelbereiche  sind 
durch  die  Bodensiegelung  stark  reduziert.  Darüber  hin- 
aus  ist  die  Herstellungsweise  technisch  kompliziert  und 
aufwendig,  so  daß  eine  Fabrikation  auf  einer  schnellau- 
fenden  Maschine  nicht  möglich  ist.  Insbesondere  aber 
ist  nachteilig,  daß  zur  Ausbildung  eines  Doppelkammer- 
Beutels  insgesamt  vier  Bahnen  von  Filterpapiermaterial 
übereinander  verarbeitet  werden  müssen  und  daß  dar- 
über  hinaus  eine  Vervielfältigung  nicht  möglich  ist. 

Der  Erfindung  liegt  in  Anbetracht  diese  Standes  der 
Technik  die  Aufgabe  zugrunde,  unter  Meidung  obenge- 
nannter  Nachteile  ein  Herstellungsverfahren  der  ein- 
gangs  beschriebenen  Gattung,  insbesondere  für  Tee, 
zu  entwickeln,  welches  eine  ein-  oder  mehrbahnige 
Herstellung  von  Doppelkammer-Aufgußbeuteln  mit 
bodenseitig  verbundenen  Kammern  nebeneinander  in 
beliebiger  Bahnzahl  technisch  einfach  mit  hoher 
Geschwindigkeit,  insbesondere  auf  einer  Maschine  mit 
mehr  als  500  Stck/min.  ermöglicht. 

Die  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst, 
daß  auf  der  entsprechend  verbreiterten  Bahn  nebenein- 
ander  mehrere  Reihen  von  Substanzquanten  symme- 
trisch  zueinander  abgelegt  werden,  über  die  eine  zweite 
obere  Bahn  aus  heißsiegelfähigem  Material,  insbeson- 
dere  Filterpapiermaterial,  gleicher  Breite  geführt  wird, 
daß  die  untere  und  obere  Bahn  zusammengebracht 
werden  und  mittels  in  Längsrichtung  verlaufender  Heiß- 
siegelungen  jeweils  an  den  Bahnrändern  und  mittig  zwi- 
schen  den  Reihen  der  Substanzquanten  zu  noch 
zusammenhängenden  Einzelschläuchen  geformt  wer- 
den,  die  in  regelmäßigen,  jeweils  zwei  Substanzquan- 
ten  der  Reihen  erfassenden  Abständen  -  entsprechend 
den  Längenabmessungen  der  herzustellenden  Doppel- 
kammer-Aufgußbeuteln  -  in  Querrichtung  Heißsiegelun- 
gen  unterzogen  werden,  daß  sodann  die 
Längssiegelnähte  und  Quersiegelnähte  jeweils  an  den 
Mittellinien  geschnitten  werden  und  derart  Schlaucht- 
eile  gebildet  werden,  die  jeweils  zwei,  ein  Substanz- 
quantum  enthaltende  Kammern  aufweisen,  daß  in 
einem  weiteren  Verfahrensschritt  vorzugsweise  gleich- 
zeitig  und  parallel  zueinander  die  nebeneinander  lie- 
genden  Schlauchteile  unter  Ausbildung  eines 
Bodenfalzes  quergefaltet  werden  und  die  beiden  Kam- 
mern  jedes  Schlauchstückes  Seite  an  Seite  gelegt  wer- 
den  derart,  daß  die  Kopfenden  der  Kammern  einander 
benachbart  sind,  und  daß  eine  Kopfsiegelung  auf  allen 
Bahnen  synchron  gemeinsam  oder  abgezweigt  differie- 
rend  vorgenommen  wird. 

Vorzugsweise  wird  die  untere  Bahn  auf  eine  Breite 
verbreitert,  die  der  Summe  der  Breiten  der  parallel 
zueinander  herzustellenden  Beute  zuzüglich  der  Brei- 
ten  der  zu  erstellenden  Längsrandsiegelungen  ent- 

spricht  und  wird  die  obere  Bahn  mit  deckungsgleichen 
Abmessungen  ausgebildet  und  mit  gleicher  Geschwin- 
digkeit  synchron  der  unteren  Bahn  zugeführt.  In  dem 
anschließend  durchgeführten  Verfahrensschritt  der 

5  Heißsiegelungen  können  die  Längssiegelungen  zur 
Herstellung  der  Längssiegelnähte  und  die  Quersiege- 
lungen  zur  Herstellung  der  Quersiegelnähte  gleichzeitig 
mit  einem  kombinierten  Werkzeug,  insbesondere  Heiß- 
siegelwalzen,  durchgeführt  werden,  um  das  Verfahren 

10  zu  vereinfachen,  kürzer  bauende  Maschinen  anwenden 
zu  können  und  die  Verfahrensgeschwindigkeit  erhöhen 
zu  können. 

Das  Schneiden  der  Längssiegelnähte  und  Quersie- 
gelnähte  jeweils  an  den  Mittellinien  kann  hintereinander 

15  in  zwei  voneinander  getrennten  Verfahrensschritten 
durchgeführt  werden.  Dabei  ist  es  bevorzugt,  zunächst 
die  Längssiegelnähte  an  ihren  Mittellinien  zu  schnei- 
den,  anschließend  an  sämtlichen  derart  hergestellten 
Einzelschläuchen  die  Längsrandsiegelungen  nach 

20  innen  einzufalten,  sodann  das  Schneiden  der  Quersie- 
gelnähte  durchzuführen  und  schließlich  die  Querfaltung 
zur  Ausbildung  des  Bodenfalzes  derart  vorzunehmen, 
daß  die  eingefalteten  Längsrandsiegelungen  in  dem 
Innenraum  zwischen  den  beiden  Kammern  des  Doppel- 

25  kammer-Aufgußbeutels  angeordnet  werden.  Hierdurch 
wird  der  Doppelkammer-Auf  gußbeutel  in  der  Breite 
nicht  nur  kleiner  gestaltet,  sondern  es  wird  der  Längs- 
naht  durch  die  Faltung  eine  Festigkeitserhöhung  gege- 
ben,  die  die  Haltbarkeit  der  Naht  wesentlich  verbessert. 

30  Da  üblicherweise,  insbesondere  in  der  Verwendung 
als  Teebeutel,  die  Doppelkammer-Aufgußbeutel  mit 
einem  Faden  und  einem  Etikett  versehen  sind,  wird  in 
zweckmäßiger  Ausgestaltung  der  Erfindung  vorge- 
schlagen,  vor  dem  Verfahrensschritt  der  Querfaltung 

35  zur  Ausbildung  des  Bodenfalzes  den  Faden  in  Längs- 
richtung  über  jedem  Schlauchteil  derart  anzuordnen, 
daß  der  Faden  nach  der  Ausbildung  der  Beutelkam- 
mern  und  Anordnung  dieser  Seite  an  Seite  in  Form 
einer  Schlaufe  im  Innenraum  zwischen  den  Kammern 

40  angeordnet  ist,  wobei  bei  der  abschließenden  Kopfsie- 
gelung  mindestens  ein  Strang,  vorzugsweise  beide 
Stränge  der  Fadenschlaufe  mit  ihren  freien  Enden 
außen  vorstehen  und  mittels  eines  dachförmig  gefalte- 
ten  Etiketts  miteinander  verbunden  werden. 

45  Der  insbesondere  mit  obigem  Verfahren  der  Erfin- 
dung  hergestellte  Doppelkammer-Aufgußbeutel  weist 
zwei,  Seite  an  Seite  aneinanderliegende,  jeweils  ein 
Substanzquantum  enthaltende  Kammern  auf,  die  am 
Boden  über  eine  Querfaltung  miteinander  verbunden 

so  sind  und  deren  Kopfenden  durch  eine  Verbindung 
aneinandergeheftet  sind.  Der  Doppelkammer-  Aufguß- 
beutel  ist  erfindungsgemäß  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Längsränder  jeder  Kammer  durch  eine  Längs- 
randsiegelung  und  die  Kopfenden  jeder  Kammer  durch 

55  eine  Quer-Heißsiegelung  verschlossen  sind,  und  daß 
am  Kopfende  eine  weitere  querverlaufende  Heißsiege- 
lung  als  Verbindung  zum  Aneinanderheften  vorgesehen 
ist,  die  vorzugsweise  mit  einer  inneren,  aus  dem  Innen- 
raum  zwischen  den  Kammern  herausziehbaren  Faden- 
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schlaufe  versehen  ist,  an  deren  einem  oder  beiden 
Enden  ein  Etikett  angebracht  ist. 

Vorzugsweise  weist  der  Doppelkammer-Aufguß- 
beutel  nach  innen  eingefaltete  Längsrandsiegelungen 
auf.  Ferner  können  in  einer  bevorzugten  Ausführungs- 
form  vorteilhafterweise  die  beiden  Stränge  der  Faden- 
schlaufe  mit  Abstand  zueinander  durch  die 
Verschlußverbindung  geführt  sein,  wobei  die  Heißsie- 
gelung  an  den  Kopfenden  der  Kammern  derart  ausge- 
führt  ist,  daß  mindestens  ein,  vorzugsweise  zwei 
kanalartig  zueinander  beabstandete  Bereiche  zur 
Fadendurchführung  freibleiben.  Die  Faden-Schlaufe  ist 
zweckmäßigerweise  vollständig  im  Innenraum  zwi- 
schen  den  Kammern  untergebracht  und  durch  Zug  am 
Etikett  herausziehbar,  wobei  in  der  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  eine  geschlossene  Aufhängungsöse  für  den 
Beutel  ausgebildet  ist.  Die  freien  Fadenenden  können 
mit  einem  dachartig  gefalteten  Etikettstreifen  verbunden 
sein,  wobei  die  Fadenenden  von  den  Seiten  gegenein- 
ander  verlaufend  in  die  Faltung  des  Etiketts  vorzugs- 
weise  eingeführt  und  dort  befestigt,  insbesondere 
heißgesiegelt,  sind,  so  daß  die  darunter  sich  erstrek- 
kenden  Dachflächen  des  Etiketts  freibleiben  und  nach 
Art  eines  Reiters  auf  das  Kopfende  des  Beutels  bei 
innenliegender  Fadenschlaufe  aufsetzbar  sind.  Um  das 
Herausziehen  störungsfrei  zu  gestalten,  ist  es  zweck- 
mäßig,  die  Fadenschlaufe  mäanderförmig  im  Innen- 
raum  zwischen  den  beiden  Kammern  zu  legen. 

Weitere  Einzelheiten,  Merkmale  und  Vorteile  des 
Gegenstandes  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  der  zugehörigen  Zeich- 
nung,  in  der  das  erfindungsgemäße  Verfahren  schema- 
tisch  in  Verbindung  mit  dem  damit  hergestellten 
Doppelkammer-  Aufgußbeutel  dargestellt  ist.  In  der 
Zeichnung  zeigt: 

Fig.  1  einen  Doppelkammer-Aufgußbeutel  im 
Abpackzustand,  perspektivisch,  wobei  die 
vordere  Kammer  teilweise  weggebrochen 
dargestellt  ist, 

Fig.  2  einen  Doppelkammer-Aufgußbeutel  gem. 
Fig.  1  mit  Verdeutlichung  innenliegende  Teile 
in  Form  von  gestrichelten  Linien, 

Fig.  3  eine  Ausführungsform  einer  Faden/Etikett- 
Anbringung, 

Fig.  4  eine  weitere  Ausführungsform  einer 
Faden/Etikett-Anbringung, 

Fig.  5  einen  Teil  eines  4-bahnigen  Herstellungsver- 
fahrens,  schematisch  in  perspektivischer 
Darstellung, 

Fig.  6  einen  weiteren  Verfahrensteil  des  4-bahni- 
gen  Herstellungsverfahrens  in  einer  Drauf- 
sicht,  schematisch,  und 

Fig.  7  einen  Ausschnitt  einer  vielbahnigen  Herstel- 
lung  von  erfindungsgemäßen  Doppelkam- 
mer-Aufgußbeuteln,  ausschnittsweise  in 
Draufsicht. 

5 
Der  in  Fig.  1  der  Zeichnung  dargestellte  Doppel- 

kammer-Aufgußbeutel  1  weist  zwei  Seite  an  Seite 
aneinanderliegende  Kammern  2  und  3  auf,  die  am 
Boden  4  über  eine  W-förmige  Querfaltung  5  miteinan- 

10  der  verbunden  sind  und  jeweils  ein  vorgegebenes 
Quantum  an  durch  eine  Aufgußflüssigkeit  auszulaugen- 
der  Substanz,  insbesondere  Tee,  enthalten.  Die  beiden 
Kammern  2  und  3  sind  an  ihrem  Kopfende  6  durch  eine 
in  Querrichtung  verlaufende  Heißsiegelung  7  bzw.  8 

15  verschlossen,  wobei  auf  die  Darstellung  in  den  Fig.  3 
und  4  verwiesen  wird,  in  der  die  vordere  Kammer  des 
Aufgußbeutels  teilweise  weggelassen  worden  ist. 

Zwischen  den  Seite  an  Seite  aneinanderliegenden 
Kammern  2  und  3  befindet  sich  ein  Innenraum  9,  in  wel- 

20  ehern  mäanderförmig  ein  Faden  10  eingelegt  ist,  an 
dessen  freien  Enden  12,  13  außen  ein  Etikett  11  ange- 
bracht  ist.  Der  mäanderförmig  im  Innenraum  9  zwi- 
schen  den  beiden  Kammern  2  und  3  angeordnete 
Faden  10  bildet  demzufolge  mindestens  eine,  im  Aus- 

25  führungsbeispiel  der  Fig.  1  und  2  mehrere  Schlaufen 
14,  die  es  ermöglichen,  ihn  in  seiner  gesamten  Länge 
im  Abpackzustand  zwischen  den  beiden  Kammern  "zu 
verstecken". 

Um  den  soweit  beschriebenen  Doppelkammer-Auf- 
30  gußbeutel  1  fertigzustellen,  ist  es  erforderlich,  die  bei- 

den  Kammern  2  und  3  an  ihrem  Kopfende  miteinander 
zu  verbinden.  Diese  Verschlußverbindung  der  Kam- 
mern  2  und  3  ist  durch  eine  querverlaufende  Heißsiege- 
lung  15  vorgenommen,  die  in  Fig.  1  der  Zeichnung 

35  schraffiert  dargestellt  ist  und  in  einem  zusätzlichen  Ver- 
fahrensschritt  erstellt  wird,  nachdem  die  bereits  mit  den 
querverlaufenden  Heißsiegelungen  7  und  8  versehenen 
Kopfenden  6  der  Kammern  maschinell  aneinanderge- 
legt  worden  sind.  Um  dabei  die  Herausführung  der 

40  Fadenenden  12  und  13  aus  dem  Innenraum  9  heraus 
nach  außen  zu  ermöglichen,  wird  die  querverlaufende 
Heißsiegelung  15  derart  ausgeführt,  daß  zwei  kanalar- 
tige,  zueinander  beabstandete  Bereiche  16,  17  für  die 
Fadendurchführung  freibleiben. 

45  Um  eine  einfache  Verbindung  mit  dem  Etikett  1  1  zu 
ermöglichen,  ist  dieses  aus  einem  dachartig  gefalteten 
Etikettstreifen  hergestellt,  dessen  Form  aus  der  Fig.  3 
der  Zeichnung  am  besten  ersichtlich  ist.  Die  Fadenen- 
den  12  und  13  werden  von  den  Seiten  gegeneinander 

so  verlaufend  in  die  Faltung  des  Etiketts  1  1  eingeführt  und 
dort  durch  Heißsiegelung  befestigt.  Die  unter  der  Heiß- 
siegelung  sich  erstreckenden  Dachflächen  des  Etiketts 
1  1  bleiben  frei  und  können  nach  Art  eines  Reiters  auf 
das  Kopfende  6  des  Beutels  bei  innenliegender  Faden- 

55  schlaufe  14  aufgesetzt  werden,  wie  die  Fig.  1  und  2  der 
Zeichnung  verdeutlichen.  Der  Benutzer  kann  dann  in 
einfacher  Weise  den  Reiter,  d.  h.  das  Etikett  1  1  ,  vom 
Beutel  1  abziehen  und  den  Faden  durch  die  kanalarti- 
gen  Bereiche  16  und  17  aus  dem  Innenraum  9  heraus- 
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ziehen,  bis  die  Schlaufe  14  an  dem  mittleren  Bereich 
der  querverlaufenden  Heißsiegelung  zur  Anlage 
kommt.  Derart  wird  eine  Aufhängungsöse  18  gebildet, 
die  von  dem  Benutzer  des  Beutels  1  beispielsweise 
über  die  Tülle  der  Teekanne  gehängt  werden  kann,  so  5 
daß  der  in  die  Teekanne  hineingehängte  Beutel  1  per- 
fekt  einer  Auslaugung  durch  das  Wasser  von  allen  Sei- 
ten  zugänglich  ist. 

Fig.  4  der  Zeichnung  zeigt  eine  bezüglich  der  Befe- 
stigung  des  Fadens  geänderte  Ausführungsform,  bei  10 
der  die  Heißsiegelung  nur  einen  einzigen  kanalartigen 
Bereich  für  die  Durchführung  des  Fadens  freiläßt,  des- 
sen  inneres  Ende  mit  der  querverlaufenden  Heißsiege- 
lung  15  zur  Befestigung  verbunden  ist.  Das  Etikett  1  1  ist 
dann  an  dem  freien,  nach  außen  durchgeführten  1s 
Fadenende  durch  Heißsiegelung  befestigt. 

Charakteristisch  ist  für  die  zeichnerisch  dargestell- 
ten  Doppelkammer-Aufgußbeutel,  daß  sie  linksseitig 
und  rechtsseitig  mit  einer  Längsrandsiegelung  19  ver- 
sehen  sind,  die  sich  aus  dem  weiter  unten  beschriebe-  20 
nen  Herstellungsverfahrens  ergibt.  Der  Doppelkammer- 
Aufgußbeutel  weist  daher  jeweils  zwei  Kammern  2  und 
3  auf,  die  am  Boden  4  über  die  W-förmige  Querfaltung 
miteinander  in  Verbindung  stehen,  deren  beiden  Längs- 
ränder  aber  jeweils  durch  eine  Längsrandsiegelung  19  25 
und  deren  Kopfseiten  jeweils  durch  eine  Quersiegelung 
verschlossen  sind.  Dabei  sind  die  Längsrandsiegelun- 
gen  19,  20  wie  die  gestrichelte  Darstellung  der  Fig.  2 
verdeutlicht,  nach  innen  in  den  Innenraum  9  zwischen 
den  beiden  Kammern  2  und  3  eingefaltet,  um  die  Beu-  30 
telaußenmaße  zu  verkleinern  und  eine  Nahtverstärkung 
herbeizuführen. 

Die  Herstellung  des  Doppelkammer-  Aufgußbeutels 
1  ergibt  sich  aus  der  nachfolgend  am  Beispiel  einer  4- 
bahnigen  Herstellung  gemäß  den  Fig.  5  und  6  der  35 
Zeichnung  näher  beschriebenen  Verfahrensweise, 
wobei  eine  freie  Erweiterung  der  Zahl  der  Herstellungs- 
bahnen  sich  aus  Fig.  7  der  Zeichnung  ergibt. 

Ausgangsbasis  des  sich  aus  den  Fig.  5,  6  und  7  der 
Zeichnung  ergebenden  Verfahrens  zum  Herstellen,  Fül-  40 
len  und  Verschließen  von  Doppelkammer-  Aufgußbeu- 
teln  1  gemäß  der  in  den  Fig.  1  bis  3  der  Zeichnung 
dargestellten  Ausführungsform  ist  eine  heißsiegelungs- 
fähige  Filterpapierbahn  21,  die  zur  Ausbildung  von  vier 
Einzelschläuchen  22,  23,  24,  25  auf  etwa  4-fache  Beu-  45 
telbreite  zuzüglich  der  Breite  der  Längssiegelungen  ver- 
breitert  ist.  Die  Filterpapierbahn  21  wird  von  einer  nicht 
dargestellten  Materialrolle  durch  eine  Zugvorrichtung 
abgezogen  und  als  Bahn  einer  Dosiervorrichtung  für 
Tee  zugeführt.  Von  dieser  werden  positionierte  Sub-  so 
stanzquanten  26,  also  Teehäufchen,  in  gleichmäßigen 
Abständen  in  vier  Reihen  parallel  zueinander  auf  der 
Filterpapierbahn  21  abgelegt. 

Von  einer  nicht  dargestellten  Materialrolle  wird  von 
oben  eine  zweite,  obere  heißsiegelungsfähige  Filterpa-  55 
pierbahn  27  identischer  Abmessungen  und  Transport- 
geschwindigkeit  gemäß  Pfeilrichtung  der  unteren 
Filterpapierbahn  21  zugeführt  und  mittels  einer  Rolle  28 
parallel  über  dieser  angeordnet,  so  daß  sich  in  Richtung 

des  Pfeils  29  eine  gleichförmige  Vorwärtsbewegung  der 
Filterpapierbahn  21  und  der  Filterpapierbahn  27  über- 
einander  angeordnet  und  einander  deckend  ergibt.  In 
einer  aus  Heißsiegelwalzen  30,  31  bestehenden  Vor- 
richtung  werden  die  untere  Filterpapierbahn  21  und 
obere  Filterpapierbahn  27  eng  zusammengebracht  und 
werden  mittels  in  Längsrichtung  verlaufender  Heißsie- 
gelungen  33  jeweils  an  den  Bahnrändern  und  mittig  ent- 
sprechend  den  Bezugszeichen  34,  35  und  36  zwischen 
den  Reihen  der  Substanzquanten  26  noch  zusammen- 
hängende  Einzelschläuche  37,  38,  39,  40  geformt,  die 
in  regelmäßigen,  jeweils  zwei  Substanzquanten  26  der 
Reihen  erfassenden  Abständen  entsprechend  der  Län- 
genabmessungen  der  herzustellenden  Doppelkammer- 
Aufgußbeutel  in  Querrichtung  Heißsiegelungen  41,  42 
unterzogen  werden. 

In  einer  nachfolgenden,  zeichnerisch  nicht  darge- 
stellten  Bearbeitungsstation  werden  die  bis  dahin 
zusammenhängenden  Einzelschläuche  37,  38,  39  und 
40  durch  Schneiden  entlang  der  Mittellinie  der  längs  34, 
35  und  36  vereinzelt,  wie  sich  aus  Fig.  6  der  Zeichnung 
ergibt.  Jeder  Einzelschlauch  weist  dabei  in  Vorschub- 
richtung  gemäß  Pfeil  hintereinander  durch  die  Quersie- 
gelnähte  41  und  42  voneinander  getrennte 
Schlauchteile  43  auf,  die  jeweils  zwei  Substanzquanten 
enthalten.  In  einem  folgenden  Verfahrensschritt  werden 
die  Längssiegelnähte  der  Einzelschläuche  37,  38,  49, 
40  nach  innen  bzw.  oben  durch  einen  Einfalter  eingefal- 
tet. 

Die  Schlauchteile  43  werden  in  einem  anschließen- 
den  Verfahrensschritt  durch  eine  nicht  dargestellte 
Schneideinrichtung  vereinzelt,  indem  die  Querheißsie- 
gelungen  41,  42  jeweils  mittig  durchgeschnitten  wer- 
den.  Es  liegen  sodann  auf  vier  Bahnen  jeweils 
hintereinander  angeordnete  einzelne  Schlauchteile  43 
vor,  aus  denen  im  weiteren  Verfahrensverlauf  Doppel- 
kammerbeutel  parallel  zueinander  in  der  4-bahnigen 
Verarbeitung  hergestellt  werden.  Dabei  sind  die  zur  Bil- 
dung  der  Doppelkammer-Aufgußbeutel  dienenden 
Schlauchstücke  43  so  bemessen  und  vorgefomt,  daß 
nach  einem  Seite-an-Seite-Legen  der  die  Kammern  bil- 
denden  Schlauchteile  deren  Kopfenden  miteinander  in 
Deckung  gebracht  werden,  um  eine  Verschlußverbin- 
dung  der  Kammern  kopfseitig  miteinander  ausführen  zu 
können.  Vorher  ist  jedoch  noch  die  Auslegung  des 
Fadens  10  für  die  Etikettbefestigung  und  die  Herstel- 
lung  eines  W-förmigen  Bodenfalzes  erforderlich. 

In  Laufrichtung  hinter  der  beschriebenen  Einrich- 
tung  zum  Abschneiden  der  Schlauchstücke  43  mit  dem 
nicht  dargestellten  Querschneider  ist  mit  der  Einrich- 
tung  zum  Auslegen  und  Ablängen  des  Fadens  10  in 
Längsrichtung  eine  Einrichtung  zur  Bildung  des  W-för- 
migen  Bodenfalzes  5  kombiniert.  Diese  weist  für  die  vier 
Einzelschläuche  37,  38,  39,  40  bzw.  die  daraus  abge- 
schnittenen  Schlauchteile  43  jeweils  ein  Faltschwert 
auf,  welches  durch  eine  Bewegung  nach  unten  die 
Schlauchstücke  43  in  eine  darunter  angeordnete 
Matrize  eindrückt  und  dadurch  die  die  Substanzquanten 
26  enthaltenden  Schlauchteile  Seite  an  Seite  legt  und 
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den  W-förmigen  Bodenfalz  5  als  Querfaltung  ausbildet. 
Zeichnerisch  ist  dies  durch  die  gebogenen  Pfeile  in  Fig. 
6  verdeutlicht.  In  diesem  Herstellungsstadium  liegen 
also  bereits  die  beiden  Kammern  jedes  Schlauchstük- 
kes  Seite  an  Seite  und  sind  die  Kopfenden  der  Kam-  5 
mern  einander  benachbart.  Mit  gegeneinander 
beweglichen  Formbacken  werden  die  Kopfenden  6  der 
Kammern  unter  Einschluß  des  im  Innenraum  9  befindli- 
chen  Fadens  miteinander  verklemmt  und  für  die  weite- 
ren  Verfahrensschritte  gehalten.  ro 

Anschließend  wird  mit  einem  zangenartigen  Werk- 
zeug  die  Quersiegelung  der  Kopfenden  6  der  beiden 
Kammern  durchgeführt,  wobei  diese  Heißsiegelung 
derart  ausgeführt  wird,  daß  die  beiden  kanalartigen, 
zueinander  beabstandeten  Bereiche  16  und  17  zur  1s 
Fadendurchführung  frei  bleiben.  Der  Faden  10  ist  daher 
frei  beweglich  und  nicht  mit  eingesiegelt  und  kann  nach 
außen  herausgezogen  werden. 

In  einer  sich  in  Laufrichtung  anschließenden  Ein- 
richtung  zur  Anbringung  des  Etiketts  11  am  Faden  10  20 
findet  zunächst  eine  dachförmige  Faltung  des  Etikett- 
streifens  und  sodann  eine  Einführung  der  beiden 
Fadenenden  von  den  Seiten  gegeneinander  verlaufend 
in  die  Faltung  des  Etiketts  statt,  so  daß  ihre  dortige 
Befestigung  durch  Heißsiegeln  derart  ausgeführt  wer-  25 
den  kann,  daß  die  sich  darunter  erstreckenden  Dachflä- 
chen  des  Etiketts  frei  bleiben  und  nach  Art  eines  Reiters 
auf  den  Beutelkopf  aufgesetzt  werden  können.  An  die- 
ser  Stelle  sind  in  der  vierbahnigen  Verarbeitung  vier 
Doppelkammer-  Aufgußbeutel  gleichzeitig  fertiggestellt,  30 
die  nebeneinander  einer  Kartonfüllung  zugeführt  wer- 
den  können. 

Fig.  7  der  Zeichnung  verdeutlicht  zeichnerisch  eine 
mehr  als  vierbahnige  Verarbeitung,  die  ausdrückt,  daß 
mit  beliebiger  Bahnzahl  nach  dem  erfindungsgemäßen  35 
Verfahren  nebeneinander  Doppelkammer-Aufgußbeu- 
tel  der  beschriebenen  Art  hergestellt  werden  können. 

20  Langsrandsiegelung 
21  Filterpapierbahn 
22  Einzelschlauch 
23  Einzelschlauch 
24  Einzelschlauch 
25  Einzelschlauch 
26  Substanzquantum 
27  Filterpapierbahn 
28  Rolle 
29  Pfeil 
30  HeiBsiegelwalzen 
31  HeiBsiegelwalze 
33  Langssiegelung  am  Rand 
34  Langssiegelung  zwischen  den  Bahnen 
35  Langssiegelung  zwischen  den  Bahnen 
36  Langssiegelung  zwischen  den  Bahnen 
37  Einzelschlauch 
38  Einzelschlauch 
39  Einzelschlauch 
40  Einzelschlauch 
41  Quersiegelnaht 
42  Quersiegelnaht 
43  Schlauchteil 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen,  Füllen 
und  Verschließen  von  Doppelkammer-Aufgußbeu- 
teln  (1)  für  eine  durch  eine  Aufgußflüssigkeit  auszu- 
laugende  Substanz,  insbesondere  Tee,  mit  zwei, 
Seite  an  Seite  aneinanderliegenden,  jeweils  ein 
Substanzquantum  (26)  enthaltenden  Kammern  (2, 
3),  die  am  Boden  (4)  über  eine  Querfaltung  (5)  mit- 
einander  verbunden  sind  und  deren  Kopfenden  (6) 
durch  eine  Verbindung  aneinandergeheftet  sind, 
wobei  eine  gleichförmig  vorwärtsbewegte  ebene 
Bahn  (21)  auf  heißsiegelfähigem  Material,  insbe- 
sondere  Filterpapiermaterial,  mit  einer  Reihe  glei- 
cher  Substanzquanten  (26)  in  gleichmäßigen 
Abständen  versehen  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  der  entsprechend  verbreiterten  Bahn  (21) 
nebeneinander  mehrere  Reihen  von  Substanz- 
quanten  (26)  symmetrisch  zueinander  abgelegt 
werden,  über  die  eine  zweite  obere  Bahn  (27)  aus 
heißsiegelfähigem  Material,  insbesondere  Filterpa- 
piermaterial,  gleicher  Breite  geführt  wird,  daß  die 
untere  und  obere  Bahn  (21  und  27)  zusammenge- 
bracht  werden  und  mittels  in  Längsrichtung  verlau- 
fender  Heißsiegelungen  (33,  34,  35,  36)  jeweils  an 
den  Bahnrändern  und  mittig  zwischen  den  Reihen 
der  Substanzquanten  (26)  zu  noch  zusammenhän- 
genden  Einzelschläuchen  (37,  38,  39,  40)  geformt 
werden,  die  in  regelmäßigen,  jeweils  zwei  Sub- 
stanzquanten  (26)  der  Reihen  erfassenden  Abstän- 
den  -  entsprechend  den  Längenabmessungen  der 
herzustellenden  Doppelkammer-Aufgußbeutel  -  in 
Querrichtung  Heißsiegelungen  (41,  42)  unterzogen 
werden,  daß  sodann  die  Längssiegelnähte  (34,  35, 

Bezuaszeichenliste 
40 

1  Doppelkammer-  Aufgußbeutel 
2  Kammer 
3  Kammer 
4  Boden 
5  W-förmige  Querfaltung  45 
6  Kopfende 
7  Heißsiegelung 
8  Heißsiegelung 
9  Innenraum 
1  0  Faden  so 
1  1  Etikett 
12  Ende 
13  Ende 
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15  Heißsiegelung  55 
16  kanalartiger  Bereich 
1  7  kanalartiger  Bereich 
1  8  Aufhängungsöse 
19  Längsrandsiegelung 
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36)  und  Quersiegelnähte  (41,  42)  jeweils  an  den 
Mittellinien  geschnitten  werden  und  derart 
Schlauchteile  (43)  gebildet  werden,  die  jeweils 
zwei,  ein  Substanzquantum  (26)  enthaltende  Kam- 
mern  (2,  3)  aufweisen,  daß  in  einem  weiteren  Ver- 
fahrensschritt,  vorzugsweise  gleichzeitig  und 
parallel  zueinander,  die  nebeneinander  liegenden 
Schlauchteile  (26)  unter  Ausbildung  eines  Boden- 
falzes  (5)  quergefaltet  werden  und  die  beiden  Kam- 
mern  (2,  3)  jedes  Schlauchstücks  (26)  Seite  an 
Seite  gelegt  werden  derart,  daß  die  Kopfenden  (6) 
der  Kammern  (2,  3)  einander  benachbart  sind,  und 
daß  eine  Kopfsiegelung  (15)  auf  allen  Bahnen  syn- 
chron  gemeinsam  oder  abgezweigt  differierend  vor- 
genommen  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  untere  Bahn  (21)  auf  eine  Breite  ver- 
breitert  wird,  die  der  Summe  der  Breiten  der 
parallel  zueinander  herzustellenden  Beutel  zuzüg- 
lich  der  Breiten  der  zu  erstellenden  Längsrandsie- 
gelungen  (33,  34,  35,  36)  entspricht,  und  daß  die 
obere  Bahn  (27)  mit  deckungsgleichen  Abmessun- 
gen  ausgebildet  und  mit  gleicher  Geschwindigkeit 
synchron  der  unteren  Bahn  (21)  zugeführt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  dem  Verfahrensschritt  der 
Heißsiegelungen  die  Längssiegelungen  zur  Her- 
stellung  der  Längssiegelnähte  (33,  34,  35,  36)  und 
die  Quersiegelungen  zur  Herstellung  der  Quersie- 
gelnähte  (41  ,  42)  gleichzeitig  mit  einem  kombinier- 
ten  Werkzeug,  insbesondere  Heißsiegelwalzen 
(30,  31)  durchgeführt  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schneiden  der 
Längssiegelnähte  (34,  35,  36)  und  der  Quersiegel- 
nähte  (41,  42)  jeweils  an  den  Mittellinien  in  zwei 
voneinander  getrennten  Verfahrensschritten  durch- 
geführt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zunächst  die  Längs- 
siegelnähte  (34,  35,  36)  an  ihren  Mittellinien 
geschnitten  werden,  anschließend  an  sämtlichen 
derart  hergestellten  Einzelschläuchen  (37,  38,  39, 
40)  die  Längsrandsiegelungen  (19,  20)  nach  innen 
eingefaltet  werden  und  sodann  das  Schneiden  der 
Quersiegelnähte  (41  ,  42)  durchgeführt  wird,  worauf 
schließlich  die  Querfaltung  zur  Ausbildung  des 
Bodenfalzes  (5)  derart  vorgenommen  wird,  daß  die 
eingefalteten  Längsrandsiegelungen  (19,  20)  in 
dem  Innenraum  (9)  zwischen  den  beiden  Kammern 
(2,  3)  des  Doppelkammer-Aufgußbeutels  (1)  ange- 
ordnet  werden. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  dem  Verfahrens- 

schritt  der  Querfaltung  zur  Ausbildung  des  Boden- 
falzes  (5)  ein  Faden  (10)  in  Längsrichtung  über 
jedem  Schlauchteil  (43)  derart  angeordnet  wird, 
daß  der  Faden  nach  der  Ausbildung  der  Beutel- 

5  kammern  (2,  3)  und  Anordnung  dieser  Seite  an 
Seite  in  Form  einer  Schlaufe  (14)  im  Innenraum  (9) 
zwischen  den  Kammern  (2,  3)  angeordnet  wird, 
wobei  bei  der  abschließenden  Kopfsiegelung  min- 
destens  ein  Strang,  vorzugsweise  beide  Stränge 

10  der  Fadenschlaufe  (14)  mit  ihren  freien  Enden  (12, 
13)  außen  vorstehen  und  mittels  eines  dachförmig 
gefalteten  Etiketts  (1  1)  miteinander  verbunden  wer- 
den. 

15  7.  Doppelkammer-Aufgußbeutel,  insbesondere  her- 
gestellt  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  mit  zwei 
Seite  an  Seite  aneinanderliegenden,  jeweils  ein 
Substanzquantum  (26)  enthaltenden  Kammern  (2, 
3),  die  am  Boden  (4)  über  eine  Querfaltung  (5)  mit- 

20  einander  verbunden  sind  und  deren  Kopfenden  (6) 
durch  eine  Verbindung  aneinandergeheftet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Längsränder 
jeder  Kammer  (2,  3)  durch  eine  Längsrandsiege- 
lung  (19,  20)  und  die  Kopfenden  (6)  jeder  Kammer 

25  (2,  3)  durch  eine  Quer-Heißsiegelung  (7,  8)  ver- 
schlossen  sind,  und  daß  am  Kopfende  (6)  eine  wei- 
tere  querverlaufende  Heißsiegelung  (15)  als 
Verbindung  zum  Aneinanderheften  vorgesehen  ist, 
die  vorzugsweise  mit  einer  inneren,  aus  dem  Innen- 

30  räum  (9)  zwischen  den  Kammern  (2,  3)  herauszieh- 
baren  Fadenschlaufe  (14)  versehen  ist,  an  deren 
einem  oder  beiden  Enden  (12,  13)  ein  Etikett  (11) 
angebracht  ist. 

35  8.  Doppelkammer-Aufgußbeutel  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Längsrandsiege- 
lungen  (19,  20)  nach  innen  eingefaltet  sind. 

9.  Doppelkammer-Aufgußbeutel  nach  Anspruch  7 
40  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 

Stränge  der  Fadenschlaufe  (14)  mit  Abstand  zuein- 
ander  durch  die  Verschlußverbindung  (15)  geführt 
sind,  wobei  die  Heißsiegelung  der  Verschlußverbin- 
dung  derart  ausgeführt  ist,  daß  mindestens  ein, 

45  vorzugsweise  zwei  kanalartig  zueinander  beab- 
standete  Bereiche  (16,  17)  zur  Fadendurchführung 
frei  bleiben. 

10.  Doppelkammer-Aufgußbeutel  nach  einem  der 
so  Ansprüche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Faden  (10)  in  Form  einer  Fadenschlaufe  (14) 
vollständig  im  Innenraum  (9)  zwischen  den  Kam- 
mern  (2,  3)  untergebracht  ist  und  durch  Zug  am  Eti- 
kett  (11)  herausziehbar  ist,  wobei  vorzugsweise 

55  eine  geschlossene  Aufhängungsöse  (18)  für  den 
Beutel  ausgebildet  ist. 

11.  Doppelkammer-Aufgußbeutel  nach  einem  der 
Ansprüche  7  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

7 
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die  freien  Fadenenden  (12,  13)  mit  einem  dachartig 
gefalteten  Etikettstreifen  verbunden  sind,  wobei  die 
Fadenenden  von  den  Seiten  gegeneinander  verlau- 
fend  in  die  Faltung  des  Etiketts  (1  1)  eingeführt  und 
dort  befestigt,  insbesondere  hei  ßgesiegelt  sind  der-  5 
art,  daß  die  darunter  sich  erstreckenden  Dachflä- 
chen  des  Etiketts  frei  bleiben  und  nach  Art  eines 
Reiters  auf  das  Kopfende  (6)  des  Beutels  bei  innen- 
liegender  Fadenschlaufe  (14)  aufsetzbar  sind. 
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